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DieNahrungs-oderGenussmittelabgabe.
DerVorsteherder Genossenschaftder Gastwirtein Wien ,Kommerzialrat

Josef Holzmann,hat heute mit drei Herren beim städtischen Finanzreferen¬
ten amtsführenden Stadtrat Breitner in Angelegenheit der Nahrungs -oderGe- ¬

nussmittelabgabevorgesprochen .Nachder Vorsprachehat Stadtrat Breinner
an KommerzialratHolzmannein Schreibengerichtet ,in demesheisst :

" SiehabenheutemitdreiHerrenbeimirvorgesprochen,umgegen
die Nahrungs -oder GenussmittelabgabeVorstellungenzu erheben .Obessich
dabeiumeineoffizielleAktionderGenossenschafthandelte ,ist nichtklar
geworden .Nach den mir später zugekommenenMitteilungen scheint esnicht
der Fall zusein .

Wasdie erhobeneForderungnachAbschaffungdieser Abgabeanlangt ,
stolle ich zunächstmitaller Deutlichkeitfest ,dassdie Gemeindenicht
in der Lageist ,auchnur auf denkleinsten BruchteilvonEinnahmenzuver¬
zichton .DavonkannüberhauptgarkeineRedesein .Diein Versammlungenund
VeröffentlichungenerfolgtenDrohungenmitSteuerstreikoderVerweigerung
dor Rochnungslegungkönnenselbstverständlihhnicht dongeringstenEindruck
machen .Eswirdnicht gelingen ,die Verwaltungeinzuschüchtern .DieMacht¬
mittel des Magistrates sind gross genug ,umdie Einhaltung eincsgeltenden
Gesetzes ,soferno os sich als notwendig erweisen sollte ,zu erzwingen .Auf

diestrafrechtlichenFolgeneinerAufforderungzurSteuorverweigerungwurde
bereits in der Oeffentlichkeithingewiesen .Auchdarübersoll keinZweifel
bloiben ,dass der Magistrat in einemsolchen Streito die bisherigeschr
entgegenkommendeHaltung bei Stundungenund bei der Hereimbringungdersehr
crhoblichen Rückständenicht weiter aufrecht erhalten könnte .

DieGastwirtemögensichvorAugenhalton ,dasssie immerhinzum
KreiscderBesitzendengehören .TrotzderleiderunleugbarschlochtenKon¬
junktur haben sie noch etwas zu vorlieren .Gerade solche Schichten sollten

sich aber sorgfältigst hüten ,das Bcispiel der Nichtachtungvon Gesetzenzu
geben .Senst wärees wirklich nicht zu verwundern ,wenndieZehntausenden
vonArbeitslosenundAusgesteuerten ,die mit ihrenFamilieninbitterster
Not leben ,dazu verleitet werdenkönnten ,auch ihrorseits die Gesetze ,vor
allem das zumSchutzedes Eigentumszu missachten .Eindringslichst seialso
davor gewarnt ,den Wegder Gesetzlichkeit zuverlassen .

DieVerschlechterungder Wirtschaftslagehat einenungünstigen
EinflussaufdenGeschäftsgangaller Branchengeübt .Naturgemässauchaufden
desGastgewerbes.Dassoll nichtgeleugnetwerden .Wennmanjedochdasun¬
gcheuere Elend in Betracht zicht ,in dem zur Zeit und schon seit vielen

MonatenHunderttausendein Wienleben ,richtigergesagtvegetieren ,dann
mussos dochals eine viel ,viel zu weitgehendeUebertreibunggokonnzeichnet
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werden,wenndieGesamtheitderGastwirteals ähnlichnotleidendundim
völligenZugrundegehenbefindlichgeschildertwird .DieMehrheitderGast-¬
wirteist imVergleich,nichtnurzudenArbeitslosen,sondernzuderer-¬
drückendenMassederWienerBevölkerungineinerweitausbesserenLageund
hatzueinerVerzweiflungsstimmungundzuVerzweiflungsmassnahmenkeinenAn-¬
lass .Ichsprechediesganzruhigaus .Unbekümmertdarum,obesBeifalloder
Missfallen findet ,weil ich es als meine Pflicht erachte ,den wahrenTatbe - ¬

standdarzulegen .
DasGesetzüberdieNahrungs-oderGenussmittelabgabeist dasErgebnis

einesKompromisses.NachmeinerfestenUeberzeugungwardasfrühereGesetz
besser .DasvielgeschmähtefreieErmessendesMagistrateshatsichdarin
ausgedrückt ,dassleistungsfähigeDelikatessenhandlungen,eine Anzahlgros-¬
serSeichwarengeschäftezurSteuerleistunggezwungenwordensind .Dievon
derNebelkundschaftbesuchtenSpitzenbetriebederRestaurants,Kaffeehäuser,
Konditoreienhattenmehrals dasDoppeltedesgegenwärtigenHöchstsatzes
zu bezahlen .Eineso weitgehendeErmässigungunddie völligeBefreiung
derDelikatessen-undSelchwarenhandlungenmusstesichin einerHeranziehung
vanfrüher steuerfreien ,beziehungsweisein einer stärkeren Belastungvon
früherblossniedrigbesteuertenGasthäusernausdrücken.DieTatsache,dass
aufGrunddesfreienErmessensbloss599Gastwirtsbetriebeeingereihtwaren,
währendjetzt 3501Gasthäuserzahlungspflichtigsind ,ist wohldersicht-¬
bareBeweisdafür ,dassdieNeuregelungkeineVerbesserunggebrachthat .
Solltees alsomöglichsein ,dasfrüherbestandeneGesetzwiederaufleben
zulassen ,sowirddieGemeindeverwaltungdagegennichtseinzuwendenhaben.
Hingegenist eskeingangbarerAusweg,wiediesauchangedeutetwurde,von
WiendenvölligenVerzichtaufdie Nahrungs-oderGenussmittelabgabegegen
einenangeblichhöherenAnteilbeiderWarenumsatzsteuerzuverlangen.In
dieserBeziehunghatWienbeieinemähnlichenAnlasszuschlechteErfah¬
rungengemacht.AlsnämlichWienseinerzeitaufdieLuxuswarenabgabever¬
zichten musste ,erhielt es feierlich eine Sonderbegünstigungbei derWaren- ¬
umsatzsteuerverbürgt .EheabernocheineeinzigeAuszahlungerfolgte,
wurdediesesVersprechendurchdienächsteAbgabenteilungrestlosver-¬
nichtet .Auf eine weitere Schmälerungseiner Steuerrechte kann sichalso
WienmeinesErachtensuntergarkeinenBedingungenmehreinlassen. "
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